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Kapitel 1

Einführung

„Grobe Fahrlässigkeit erfordert einen in objektiver Hinsicht schweren und in subjektiver
Hinsicht nicht entschuldbaren Verstoß gegen die Anforderungen der im Verkehr erforder-
lichen Sorgfalt.“1

„Das FGhat nicht festgestellt und derKläger hat auch nicht substantiiert vorgetragen, dass er
die vollständige Übertragung der in den Lohnjournalen enthaltenen Aufzeichnungen in die
Lohnsteueranmeldungen in geeigneter und ausreichender Weise überprüft hätte. Schon das
rechtfertigt den Vorwurf grober Fahrlässigkeit. Ob ihm darüber hinaus bekannt war, dass
sich auch die von ihm festgestellten Buchführungsmängel bei dem Verein nicht nur auf die
Finanzbuchhaltung, sondern auch auf die Lohnbuchhaltung bezogen, ist folglich ohne
entscheidende Bedeutung.Mit Recht hat das FG auch nicht seinen Einwand gelten lassen, er
habe sich auf die Informationen der…Abteilung verlassen. Denn dies wäre, wie ausgeführt,
pflichtwidrig gewesen und die Pflichtwidrigkeit indiziert im Allgemeinen grobe Fahrläs-
sigkeit.“2

§ 1 Problemaufriss

Der Verein muss einen Vorstand haben. So formuliert es § 26 Abs. 1 S. 1 BGB. Im
Notfall, wenn also dem Verein oder einem Beteiligten ein Schaden droht,3 ist ein
Vorstand nach § 29 BGB gerichtlich zu bestellen. Mit anderen Worten: In der Praxis
hat der Verein einen Vorstand. Man mag so weit gehen, zu sagen, dass ohne den
Vorstand eine körperschaftliche Vereinigung begrifflich nicht denkbar ist.4 Zwar
steht es dem Satzungsgeber offen, die Geschäftsführung abweichend von § 27Abs. 3
S. 1 BGB einem anderen Organ zu übertragen,5 solange der Vorstand i.S.d. Gesetzes
zumindest seinen für die Vertretung nötigen Erklärungswillen bilden kann.6 Hierzu
wird es allerdings selten kommen.

1 BGH v. 10.10.2013 – III ZR 345/12, BGHZ 198, 265 (273).
2 BFH v. 13.03.2003 – VII R 46/02, BFHE 202, 22 (30).
3 Palandt/Ellenberger, § 29 BGB Rn 3.
4 Sauter/Schweyer/Waldner/Waldner/Wörle-Himmel, Rn. 224.
5 BGHv. 19.09.1977 – II ZR9/76, BGHZ69, 250.Dort bestand der (vertretungsberechtigte)

Vorstand eines Schützenvereins i.S.d. § 26 BGB aus den beiden Schützenmeistern; die Be-
schlüsse fasste dagegen das Schützenmeisteramt.

6 BayObLG v. 10.08.1971–2 Z 12/71, BayObLGZ 1971, 266; Danckelmann, NJW 1973,
735 (738); Kirberger, NJW 1978, 415 (415 f.).



Einen naturgemäß bedeutenden Fragenkomplex rund um den Vereinsvorstand
markiert dessen Haftung. Aufseiten der Vereine ist eine zunehmende Regressmen-
talität zu beobachten.7 Dieser zum Trotz werden die Haftungsgefahren in der
Rechtswirklichkeit nach wie vor gern unterschätzt.8 Nach Vereinsrecht könne ein
Vorstandsmitglied gar nicht persönlich haften, so der gängige Irrglaube.9

Womöglich speist dieser Irrglaube sich auch daraus, wie unverändert fragmen-
tarisch die Haftungsgefahren gesetzlich geregelt sind. Eine §§ 93 AktG, 43 GmbHG,
34 GenG vergleichbare allgemeine Haftungsnorm sucht man im Vereinsrecht ver-
gebens.10 Stattdessen begnügt sich § 27 Abs. 3 S. 1 BGB mit einem Verweis auf das
Auftragsrecht. Dieser Verweis verliert überdies an Kontur, nimmt man hinzu, dass
die in Bezug genommenen §§ 664–670 BGB den Gesetzesmaterialien zufolge nur
der Rechtsprechung als „angemessene Direktive“ dienen sollen, nicht als ab-
schließende Regelung.11 Umso mehr verblüfft, wie halbherzig die Wissenschaft
bisher versucht hat, die Lücken zwischen den Fragmenten zu schließen.12

Sehr wohl haben Judikatur und Schrifttum unterdessen ein dichtes Netz an
Pflichten gewebt, in dem sich der Vorstand des Großvereins ebenso zurechtfinden

7 Hdb. Managerhaftung/Burgard, § 6 Rn. 3; Ehlers, NJW 2011, 2689; Heermann, NJW
2016, 1687. Beispiele bei Küpperfahrenberg, Haftungsbeschränkungen, S. 195 f.

8 Patzina/Bank/Schimmer/Simon-Widmann, Kap. 11 Rn. 1; Haas, SpuRt 1999, 1 (5); Pu-
dell/Ernst, SpuRt 1999, 16; Unger, NJW 2009, 3269 (3270); Augsten/Walter, DStZ 2010, 148.

9 Bruschke, StB 2007, 296 (297).
10 Entgegen Graewe/von Harder, npoR 2016, 148 (150) bildet § 31a BGB keine solche

Norm, sondern behandelt lediglich gewisse Fragen wie den Inhalt des Vertretenmüssens oder
die Beweislast. Die genannten Spezialvorschriften für andere Geschäftsleiter finden auf den
Vereinsvorstand keine entsprechende Anwendung, Patzina/Bank/Schimmer/Simon-Widmann,
Kap. 11 Rn. 2; Unger, NJW 2009, 3269 (3270); Graewe/von Harder, npoR 2016, 148 (150).
Hdb. Managerhaftung/Burgard, § 6 Rn. 8 will sie „in einzelnen Beziehungen“ angewendet
wissen, womit er die Übertragung der Business Judgment Rule aus § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
(ebenda Rn. 30 ff.) sowie der Beweislastverteilung aus §§ 93 Abs. 2 S. 2 AktG, 34 Abs. 2 S. 2
GenG meint (ebenda Rn. 48 f.).

11 Achilles/Gebhard/Spahn, Prot. I, S. 2339.
12 Sauter/Schweyer/Waldner erübrigen drei Randnummern zur „Sorgfaltspflicht“ des

Vorstands (278–278b), neun zu „Haftungsfragen“ rund um den Vorstand (290–292d), davon
vier zur persönlichen Haftung des Vorstands; andernorts finden sich vier Randnummern zur
Haftung nach Steuerrecht (598–601). K. Schmidt, GesR, widmet von den 1910 Textseiten des
Buches der Geschäftsleiterhaftung allgemein zwei Seiten (424–427), dem Vereinsvorstand
fünf (688–693), ohne dort jedoch dessen Haftung zu thematisieren. Das MHdb. GesR gesteht
Verein und Stiftung zwar einen eigenen Band VI zu, der Haftung des Vereinsvorstands aber nur
fünf Seiten (514–518), davon die Hälfte zu dessen Entlastung. Das Hdb. für Gesellschafts-
rechtliche Streitigkeiten bescheidet den Vereinsvorstand und seine Haftung mit 7 Randnum-
mern unter „Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Geschäftsführung“, davon wiederum die
Hälfte zur Entlastung. Henssler/Strohn GesR bieten einen stiftungsrechtlichen, aber keinen
vereinsrechtlichen Teil. MüKo-BGB/Arnold, der in der 7. Aufl. die Kommentierung des Ver-
einsrechts von Reuter übernommen hat, setzt sich bis auf knappe Ausführungen in § 27
Rn. 41 f., zu § 31a BGB und der Insolvenzverschleppung (§ 42 BGB) nicht mit Haftungsfragen
des Vorstands auseinander. Das Standardwerk imVereinsrecht, Reichert, erweist sich als wenig
wissenschaftliches Handbuch im strengen Sinne.
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muss wie der des „Skat- und Kegelvereins“13, auf den §§ 21 ff. BGB zugeschnitten
sind14. Um nur einige Beispiel zu nennen,15 steht eine Innenhaftung nicht nur im
Raum, wenn der Vorstand der Mitgliederversammlung nicht ausreichend Auskunft
gibt (§§ 27 Abs. 3 S. 1, 666 BGB) oder unwirksame von ihr gefasste Beschlüsse
umsetzt, namens des Vereins vom Satzungszweck nicht mehr gedeckte Rechtsge-
schäfte abschließt oder Vereinsvorhaben ohne die gebotene Absicherung durch-
führt.16 Er droht gleichfalls persönlich in Anspruch genommen zu werden, wenn er
gegen seine nicht normierte,17 gleichwohl anerkannte18 Verschwiegenheitspflicht
gegenüber dem Verein verstößt, die von ihm zu erfüllenden registerrechtlichen
Anmeldepflichten (§§ 64, 71, 74, 76 f. BGB) vernachlässigt, keine genügende
Buchführung sicherstellt (§ 27 Abs. 3 S. 1, 666, 259 Abs. 1 BGB)19 oder Dachver-
bandsregularienmissachtet20. Er hat vor wirtschaftlich bedeutendenGeschäften auch
ohne entsprechende Satzungsklausel die Zustimmung der Mitgliederversammlung
einzuholen, unter Umständen Schadensersatzansprüche gegen Vorgänger zu ver-
folgen und ist nach Art. 24 ff. DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 S. 2 BGB grundsätzlich
zuständig für den Datenschutz.21

Die Intensität dieser Pflichten hängt von Zweck und Größe des Vereins ab.22 Was
sich wie ein angemessenes Koordinatensystem anhört, gebildet aus den Fähigkeiten
des jeweiligen Vorstands und dem Ausmaß seiner Pflichten,23 kann jedoch leicht in

13 So die Bezeichnung des Reichstagsabgeordneten Stadthagen, Mugdan I, S. 995, der noch
nonchalanter darüber hinaus von „Sauf- und Rauchvereine[n]“ sprach.

14 NK-BGB/Heidel/Lochner, Vor §§ 21 ff. BGB Rn. 26; Segna, Vorstandskontrolle, S. 23
Fn. 21 m.w.N.

15 Auflistung nach Patzina/Bank/Schimmer/Simon-Widmann, Kap. 11 Rn. 5 m.N. Weitere
konkrete Beispiele etwa bei BeckOK-BGB/Schöpflin, § 27 BGB Rn. 20a m.N. aus der Rspr.;
Ehlers, NJW 2011, 2689 (2689 f.) m.N.; Pachmann, FS von der Crone, S. 255 (257).

16 Einen guten Eindruck von den mannigfaltigen Aspekten allein der Pflicht zur Ge-
schäftsführung gibt Hdb. Managerhaftung/Burgard, § 6 Rn. 12.

17 Anders im Aktien- (§ 93 Abs. 1 S. 3 AktG, vgl. § 404 AktG zur Strafbarkeit), im GmbH-
(§ 85 GmbHG zur Strafbarkeit) und im Genossenschaftsrecht (§ 34 Abs. 1 S. 2 GenG).

18 BGHv. 11.11.2002 – II ZR 125/02, BGHZ152, 393, rekurrierend auf dieVorinstanzOLG
München v. 15.12.2003–17 U 4653/01, SpuRt 2002, 113 (114); Reichert/Achenbach, Kap. 2
Rn. 3642; Sauter/Schweyer/Waldner/Waldner/Wörle-Himmel, Rn. 285; Hdb.Managerhaftung/
Burgard, § 6 Rn. 26.

19 Insoweit ist sogar eine Schadensersatzpflicht bezüglich Mitteln denkbar, deren Verbleib
wegen ungenügender Buchführung unklar ist, so BGHv. 26.11.1990, NJW-RR 1991, 48 für den
GmbH-Geschäftsführer.

20 LG Kaiserslautern v. 11.05.2005–3 O 662/03, VersR 2005, 1090.
21 Zum Datenschutz im Verein Reichert/Achenbach, Kap. 2 Rn. 3626, 3628, 3634. Zwei

weitere eindrucksvolle Beispiele für Haftungsfälle ehrenamtlich Engagierter finden sich im
Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ v.
03.06.2002, BT-Drs. 14/8900, S. 387 f.

22 Palandt/Ellenberger, § 27 BGB Rn. 6.
23 In diese Richtung Graewe/von Harder, npoR 2016, 148 (151).
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